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Dorthee Lamberty, Rechtsexpertin beim AvD:
„Wenn man sich die Frage stellt, welchen Einfluss 
Umrüstungsarbeiten auf die ‚Garantie‘  haben, 
muss man sehr sauber unterscheiden zwischen der 
Herstellergarantie und der Sachmängelhaftung, auch 
Gewährleistung genannt: Während es sich bei der 
Herstellergarantie um ein freiwilliges Versprechen 
des Herstellers handelt, das er nicht abgeben muss 
und das er an bestimmte Bedingungen knüpfen kann 
(zum Beispiel abhängig von regelmäßigen Inspektio­
nen in einer Fachwerkstatt), ist die Sachmängelhaf­
tung eine sich aus dem Gesetz ergebende Pflicht des 
Händlers bzw. Verkäufers, der er sich nicht entziehen 
kann.“

Garantiedauer 
„Dies hat auch Auswirkungen auf die ,Garantiedau­
er‘: Während das Gesetz ganz klar vorschreibt, dass 
die Sachmängelhaftung bei Neufahrzeugen zwei 
Jahre andauert und bei gebrauchten Fahrzeugen auf 
ein Jahr reduziert werden kann – wovon in der Regel 
auch Gebrauch gemacht wird – hängt die Dauer der 
Herstellergarantie vom Willen des Herstellers und 
seinem abgegeben Garantieversprechen ab.“

 Beweislast
„Grundsätzlich hat man in der Gewährleistungszeit 
einen Anspruch gegen den Händler auf Mängelbesei­
tigung. Dies jedoch eigentlich nur dann, wenn der 
Nachweis erbracht werden kann, dass das Fahrzeug 
bereits zum Zeitpunkt der Übergabe mangelhaft war. 
Dieser Beweis wird in der Praxis natürlich kaum zu 
erbringen sein, weshalb der Gesetzgeber den Käufer 
insoweit schützt, als er eine gesetzliche Regelung 
aufgenommen hat, die besagt, dass sofern sich der 
Mangel innerhalb von 6 Monaten nach Übergabe 
zeigt, einfach vermutet wird, dass das Fahrzeug 
bereits bei Übergabe mangelhaft war. Insofern ist der 
Käufer diesbezüglich in den ersten 6 Monaten nicht 
beweispflichtig.“

Probleme nach Umrüstungsarbeiten
„Etwas verzwickt ist die Lage jedoch, wenn sich der 
Mangel zwar innerhalb der ersten 6 Monate nach 
Kauf zeigt, jedoch zwischenzeitlich Umrüstungsar­
beiten am Fahrzeug durchgeführt worden sind. Die 
gesetzliche Vermutung, dass der Mangel bereits bei 
Übergabe des Fahrzeugs vorhanden war, kann der 
Verkäufer hier recht leicht angreifen, indem er unter­
stellt, dass der Mangel mit den Umrüstungsarbeiten 
zumindest in Verbindung steht. Dies kann vom Käufer 
zwar dann recht einfach entkräftet werden, wenn 
zwischen den Umrüstungsarbeiten und dem Mangel 
offensichtlich kein Zusammenhang besteht; dies ist z. 
B. der Fall, wenn eine Autogasanlage in das Fahrzeug 
eingebaut wurde und sich ein Mangel am Stoßdämp­
fer zeigt. Problematisch ist es jedoch dann, wenn ein 
Zusammenhang zumindest möglich ist; denn in die­
sem Fall wäre der Käufer dafür beweispflichtig, dass 
eben kein Zusammenhang zwischen der Umrüstung 
und dem jetzt vorhandenen Mangel besteht.“

Das sagt die Juristin…

gibt eben auch Sicherheit und hilft, den Wert des Fahrzeugs zu erhalten. 
Deshalb sollte jeder Gasfahrer die vom Anlagenhersteller vorgeschriebenen 
Inspektionsintervalle genau einhalten. So hat stets ein zuverlässiges und sauber 
laufendes Fahrzeug im Schadenfall gute Karten gegenüber dem Versicherer.  
Bei den Leistungen der Versicherer ist zu beachten, dass die Erstattung im Scha­
denfall mit zunehmender Kilometer-Leistung des Fahrzeugs sinkt, ab einem be­
stimmten Alter bzw. einer hohen Kilometer-Leistung ist eine Versicherung nicht 
mehr möglich. Manche Anbieter verlangen auch eine Selbstbeteiligung am 
Schaden. Eine Regulierung auf Basis eines Kostenvoranschlags (wie z.B. in der 
Auto-Kaskoversicherung) ist nicht möglich; gezahlt wird nur, wenn auch repariert 
wird. Ein wichtiger Ausschluss: Viele Versicherer lehnen es ab, Gewerbetreibende       
(Taxis, Kurierdienste, aber auch Handwerker) zu versichern. Manche lassen aber 
mit sich reden, hier ist in einem individuellen Gespräch zu klären, inwieweit eine 
Versicherung dennoch möglich ist.

Fazit
Eine Gas-Garantie-Versicherung ist eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen des 
Gesamtpaktes „Fahrzeug-Umbau“. Fragen Sie Ihren Ausrüster danach. Wenn 
Sie den Versicherungsantrag in den Händen haben, studieren Sie sorgfältig das 
Kleingedruckte, wann gezahlt wird, wieviel gezahlt wird und wann eben nicht – 
damit Sie im Schadenfall keine böse Überraschung erleben. Für Gerhard Kienzle 
hat sich der Abschluss seiner Police auf jeden Fall gelohnt.        Manfred Heinker
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